
Thüringer Fachhochschule 

für öffentliche Verwaltung 

Bahnhofstraße 12 

99867 Gotha 

 

www.thueringen.de/th3/vfhs/ 

 

Öffnungszeiten: 

Mo.-Do:  08:30 - 12:00 Uhr und 

 13:00 - 15:00 Uhr 

Fr.:  08:30 - 12:30 Uhr 

 

Bankverbindung: 

Landesbank Hessen-Thüringen 

IBAN: DE06 8205 0000 3004 4440 91 

BIC: HELADEFF820 

 

  

Fachbereich Kommunal-
verwaltung und staatliche 
allgemeine Verwaltung 

  

Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung 
Postfach 10 04 65 ∙ 99854 Gotha 

  

 

   
 

 

Volljurist*in als nebenamtliche Lehrkraft 

an der Thüringer Fachhochschule für öffentliche Verwaltung  

in Gotha gesucht 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in Gotha ist dringend auf der 

Suche nach engagierten und qualifizierten Volljuristen, die bereit sind, das 

Dozententeam mit ihrer Expertise und Leidenschaft für die Lehre in der Aus-

bildung zum gehobenen nichttechnischen Verwaltungsdienst kurzfristig ab 

dem 1. September 2025 im Nebenamt zu vervollständigen sowie zu unter-

stützen.  

Konkret handelt es sich um folgende Vorlesungsbereiche mit folgenden Um-

fängen: 

Privatrecht: 

Grund- 

studium 

120 h (40 h 

jeweils in drei 

Kursen) 

 

Einführung, Begriff und Quellen des Pri-

vatrechts,  

Rechtsgeschäftslehre (Geschäftsfähig-

keit/Stellvertretung/Nichtigkeit) 

 

Haupt- 

studium 

80 h (40 h  

jeweils in 

zwei Kursen) 

Rechtsgeschäftliche Schuldverhältnisse  

Leistungspflichten (Haupt- und Nebenleis-

tungspflichten) 

Leistungsstörungen (Verzug/Unmöglich-

keit) 

Beendigung von Schuldverhältnissen 

 

Abschluss-

studium I 

40 h (20 h  

jeweils in 

zwei Kursen) 

Grundlagen der gesetzlichen Schuldver-

hältnisse  

Grundzüge des Sachenrechts 

Grundzüge des Erb- und Familienrechts 

 

 

 

 

 

 

 

Ihr/-e Ansprechpartner/-in 

Dr. Torsten Steinrücken 

 

Durchwahl: 

Telefon 0361 57331-6512 

Telefax 0361 57331-6191 

 

torsten.steinruecken@ 

bzgth.thueringen.de 

 

Ihr Zeichen: 

 

 

Ihre Nachricht vom: 

 

 

Unser Zeichen: 

(bitte bei Antwort angeben) 

 

Gotha 

24. Juli 2025 
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Straf- und Ordnungswidrigkeitsrecht: 

Grundstu-

dium 

60 h (20 h  

jeweils in drei 

Kursen) 

 

Grundzüge des materiellen und formellen 

Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts 

 

 

Polizei- und Ordnungsrecht: 

Hauptstu-

dium 

40 h (20 h  

jeweils in 

zwei Kursen) 

 

Allgemeines Ordnungsrecht 

Rechtmäßigkeit (formell/materiell) von ord-

nungsbehördlichen Verordnungen 

 

Abschluss-

studium I 

40 h (20 h  

jeweils in 

zwei Kursen) 

 

Besonderes Ordnungsrecht 

Grundzüge des Gewerbe- und Gaststät-

tenrechts 

 

 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit als nebenamtliche Lehrkraft bei uns 

haben, bitten wir Sie, uns folgende Unterlagen – möglichst per Mail – zukom-

men zu lassen: 

 

• Kurzes Anschreiben mit Angabe Ihrer gewünschten Fachgebiete  

• Kurzer Lebenslauf (CV) 

• Nachweise über relevante Qualifikationen und Berufserfahrung 

 

Ihre Kontaktperson ist die Leiterin der Studienorganisation, Frau Andrea    

Nitsche. Sie erreichen Sie per Mail unter andrea.nitsche@bzgth.thuerin-

gen.de oder telefonisch unter 0361 57331 6140. 

 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung und stehen für Rückfragen auch hin-

sichtlich der Rahmenbedingungen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

gez. Dr. Ulrike Kilian LL.M. oec 
hauptamtliche Lehrkraft  
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